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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 1421/2023 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 2 Siegen, 25.05.2023 
Bereich: Kulturförderungen und -veranstaltungen 
Bearbeitet von: Sarah Wissenbach 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Kulturausschuss 08.08.2023 

Haupt- und Finanzausschuss 23.08.2023 

Rat 06.09.2023 

Kurzbezeichnung: 
 
Nutzungsvereinbarung Musikpavillon 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Universität Siegen beschließt den Nutzungsvertrag und die Nutzungsbedingun-
gen für die Vermietung des Musikpavillons im Schlosspark Oberes Schloss. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Nach der Neugestaltung der Spielfläche Musikpavillon im Schlosspark Oberes Schloss soll 
diese nun auch für nichtstädtische Kulturveranstaltungen geöffnet werden. Die Nutzung soll 
dabei kostenlos sein, lediglich die Nebenkosten für Strom und ggf. den Platzwart werden in 
Rechnung gestellt. Eine Kaution kann je nach Veranstaltungsart hinterlegt werden.  
 
Zwischen der Stadt Siegen als Vermieterin und der/dem Nutzer/in wird ein Nutzungsvertrag 
geschlossen. Die Nutzungsvereinbarung als Anlage zum Vertrag regelt dazu die Details. 
Als Mietgegenstand gilt die Fläche, inklusive der ansteigenden Bestuhlung und in den Som-
mermonaten die Zeltüberdachung und die Sonnenschirme. 
Am Musikpavillon sollen keine politischen oder weltanschaulichen Veranstaltungen stattfin-
den. Auch Veranstaltungen gewerblicher und kommerzieller Art sind nicht erlaubt. Auch ist 
das Erheben von Eintrittsgeldern nicht gewünscht. 

 
Veranstaltungen der Stadt Siegen sollen bei der Vermietung der Fläche generell Vorrang vor 
Anfragen externer Nutzer haben. In den Sommermonaten wird der Musikpavillon sonntags 
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durch die Veranstaltungsreihe „Sonntagnachmittags um 4“ belegt. An den Samstagen in den 
Sommerferien steht der Musikpavillon dem Kindertheater zur Verfügung. Der kulturelle As-
pekt einer Veranstaltung entscheidet über die Vermietung.  
 
Die jeweiligen Veranstalter übernehmen während der Mietzeit die Haftung und die Ver-
kehrssicherungspflicht. Zudem holt der Veranstalter die notwendigen Genehmigungen ein. 
Die Veranstaltungen müssen bis 22.00 Uhr beendet werden. Grillen und offenes Feuer ist 
genauso untersagt wie pyrotechnische Effekte. 
 
Die Vermietung des Musikpavillons erfolgt über die Abteilung 2/4-1. 
 
Der Verwaltungsvorlage beigefügt sind die Nutzungsbedingungen und der Nutzungsvertrag. 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
      
Sachkonto 
      

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
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i.A. 
 
gez. 
 
Astrid Schneider 
Abteilungsleiterin 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 




